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1. Grundsätze 
 

1.1. Die vertrauensvolle und erfolgreiche 
Zusammenarbeit aller am Schulleben 
Beteiligten ist nur dann gewährleistet, 
wenn alle sich rücksichtsvoll und koo-
perationsbereit verhalten. Es ist 
selbstverständlich, dass die Rechte 
anderer nicht beeinträchtigt werden 
und die für jede Gemeinschaft not-
wendige Ordnung anerkannt und be-
folgt wird. 

1.2. Die Schule bietet allen Schüler/-innen 
Schutz vor Rassismus, Antisemitis-
mus, Gewalt und Diskriminierung in 
jeder Form. In diesem Zusammen-
hang wird in unserer Schule die ver-
deckte oder offene Zurschaustellung 
aller Symbole extremistischer Gesin-
nung nicht toleriert. Dazu zählen ins-
besondere die in den extremistischen 
Szenen  verwendeten Bekleidungs-
marken und Dresscodes, handschrift-
liche Verwendungen, Logos, Ton-
/Bild-träger, Handyklingeltöne  und In-
ternetseiten. 

1.3. Konflikte werden gewaltfrei ausgetra-
gen. In Konfliktfällen können die Ver-
trauenslehrer/-innen Ansprechpart-
ner/-innen sein. Hilfe wird auch von 
allen Lehrkräften und Schulleitungs-
mitgliedern angeboten.  

 

 
2. Schulbesuch 
 
2.1. Jeder Schüler und jede Schülerin ist 

verpflichtet, regelmäßig und pünktlich 
am Unterricht teilzunehmen und den 
Weisungen der Lehrkräfte nachzu-
kommen. 

2.2. Die Schüler/-innen sind verpflichtet, 
den Schülerausweis bei sich zu füh-
ren und auf Verlangen eines/r Be-
schäftigten des Hauses vorzuweisen. 

2.3. Während des Unterrichts darf der Un-
terrichtsraum nur mit Zustimmung der 
Lehrkraft verlassen werden. 
 
 
 
 

2.4. Bei Schulversäumnissen gilt als Ent-
schuldigungsgrund i. d. R. nur Krank-
heit der Schülerin/des Schülers. Das 
Entschuldigungsschreiben ist vom Er-
ziehungsberechtigten bzw. von voll-
jährigen Schülern und Schülerinnen 
zu unterschreiben. Bei Berufsschülern 
und -schülerinnen ist die schriftliche 
Kenntnisnahme des Ausbildungsbe-
triebes erforderlich, und das Ent-
schuldigungsschreiben ist in der Re-
gel am nächsten Schultag in der 
Schule vorzulegen.  
Bei Vollzeitschülern und -
schülerinnen hat dies innerhalb von 
drei Tagen zu geschehen. 

2.5. Eine Beurlaubung vom Unterricht ist 
in Ausnahmefällen möglich. Der An-
trag auf Beurlaubung muss unter An-
gabe der Gründe so rechtzeitig ge-
stellt werden, dass eine Stellungnah-
me durch die Schule erfolgen kann. 
Bei Berufsschülern und -schülerinnen 
muss der Antrag über den Ausbil-
dungsbetrieb gestellt werden. 

2.6. Änderungen der Anschrift (des Schü-
lers/der Schülerin, des Ausbildungs-
betriebes) sind unverzüglich der zu-
ständigen Lehrkraft und dem Abtei-
lungssekretariat mitzuteilen. Verände-
rungen im Ausbildungsverhältnis 
müssen schriftlich im Abteilungssek-
retariat vorgelegt werden. 
Bei Um- oder Ausschulungen sind die 
entliehenen Bücher und der Schüler-
ausweis zurückzugeben. 

 
3. Stunden- und Pausenordnung 
 
3.1. Das Schulgebäude ist ab 07:00 Uhr 

geöffnet. Der Zugang ist zu dieser 
Zeit über den Haupteingang möglich. 
Der Mensabereich ist in der Zeit von 
7:30 – 14:30 Uhr geöffnet. 

3.2. Die Unterrichtszeit richtet sich nach 
dem Stundenplan. 
Ab 15:30 Uhr werden die Nebenein-
gänge und -ausgänge abgeschlos-
sen. Der Zugang zum Gebäude ist 
nur noch über den Haupteingang, den 
Ausgang Tiefgarage und die Cafeteria 
möglich. 
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Der Aufenthalt im Schulgebäude über die Un-
terrichtszeit hinaus ist grundsätzlich nicht ge-
stattet. 

3.3. Sollte 10 Minuten nach Unterrichts-
beginn keine Lehrkraft zum Unterricht 
erschienen sein, informiert ein/e 
Schüler/-in das zuständige Sekretari-
at. 
 

4. Verhalten im Schulgebäude 
 

4.1. Jeder hat in der Schule auf Sauber-
keit zu achten.  

4.2. Das Rauchen ist grundsätzlich in der 
Schule und auf dem Schulgelände 
verboten. 

4.3. Das Mitbringen und Führen von Waf-
fen jeglicher Art ist auf dem Schulge-
lände verboten. 

4.4. Die Nutzung von Mobilfunkgeräten 
und anderen störenden Geräten im 
Schulgebäude ist grundsätzlich nicht 
gestattet. 

4.5. Das Mitbringen von Haustieren ist 
nicht gestattet. 

4.6. Mitgebrachte oder in der Mensa ge-
kaufte Nahrungsmittel sind in der 
Mensa oder im sonstigen Pausenbe-
reich zu verzehren. 

4.7. Beim Verlassen des Schulgeländes 
während der Unterrichts- oder Pau-
senzeiten besteht grundsätzlich kein 
Versicherungsschutz. 

 
5. Verhalten bei Schadensfällen 
 
5.1. Der Schulträger haftet nicht für ab-

handen gekommene Gegenstände. 
5.2. Das Schuleigentum ist sorgfältig zu 

behandeln. Bei mutwilliger Ver-
schmutzung sowie bei vorsätzlicher 
oder grob fahrlässiger Beschädigung 
werden Schadensersatzansprüche 
gestellt. In schwerwiegenden Fällen 
erfolgt eine Strafanzeige. 

5.3. Festgestellte oder verursachte Schä-
den sind unverzüglich dem zuständi-
gen Sekretariat oder dem Hausmeis-
ter zu melden.  

5.4. Fundsachen sind beim Hausmeister 
oder im Sekretariat abzugeben. 

5.5. Alle Unfälle von Schülern und Schüle-
rinnen auf dem Schulgelände oder 
auf dem Schulweg sind zur Aufrecht-
erhaltung gesetzlicher Versiche-

rungsansprüche dem Sekretariat zu 
melden. Dies gilt selbst dann, wenn 
keine sofort sichtbaren Folgen er-
kennbar sind. 

5.6. Bei Feueralarm (sicht- oder hörbar) ist 
das Schulgebäude unverzüglich auf 
den gekennzeichneten Fluchtwegen 
zu verlassen und der auf dem  
Außengelände vorgesehene  
Sammelplatz aufzusuchen. 
 

6. Verstöße gegen die Schul- 
ordnung 
 
6.1 Verstöße gegen die schulische Ord-

nung und aus dem Schulleben sich 
ergebende Konflikte werden auf der 
Grundlage der Erziehungs- und Ord-
nungsmaßnahmen im Schulgesetz für 
Berlin behandelt. 

6.2 Verstöße gegen die Schul- und Haus-
ordnung können mit für die Schule 
gemeinschaftsdienlichen Aufgaben 
durch die Schulleitung oder eine  
Abteilungsleitung belegt werden. 
 

7. Schulfremde Personen  
 
Besucher/-innen müssen sich im Sek-
retariat anmelden und benötigen für 
den Aufenthalt auf dem Schulgelände 
oder im Schulgebäude die Erlaubnis 
der Schul- oder einer Abteilungslei-
tung. 
Wenn Schüler/-innen mit nicht ange-
meldeten Personen im Schulgebäude 
angetroffen werden, stellt dies einen 
Verstoß gegen die Schul- und Haus-
ordnung dar. 

 
 
 
 
Berlin, August 2010 
 
 
Klaus-Peter Scharke 
Schulleiter 


